
__________________________________________________________________________________________ 

SATZUNG 
der 

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 
 

 

§ 1. Firma 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 

 

 

§ 2. Sitz 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. 

 

 

§ 3. Gegenstand 

Gegenstand des Unternehmens ist: 

a) die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, 

insbesondere an Industriebetrieben sowie die geschäftslei-

tende Verwaltung solcher Beteiligungen; 

b) die Übernahme und Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen, 

insbesondere Geschäftsanteilen und Aktien; 

c) die Vermögensverwaltung, soweit diese nicht an einen Befähi-

gungsnachweis, oder an eine besondere Bewilligung (Konzes-

sion) gebunden ist, beziehungsweise Rechtsanwälten, Notaren 

und Banken vorbehalten ist; 

d) die Dienstleistung in der automatischen Datenverarbeitung 

und Informationstechnik; 

e) der Erwerb von bebauten und unbebauten Liegenschaften sowie 

deren Verwaltung und Verwertung, insbesondere durch Veräuße-

rung, Vermietung oder Verpachtung sowie der Erwerb und die 

Herstellung von Bauten aller Art; 

f) die Vermietung, Verpachtung und Leasing von beweglichen Gü-

tern aller Art, insbesondere die Vermietung von Kraftfahr-

zeugen ohne Beistellung eines Lenkers; 

Gelöscht: Fassung vom 
04.07.2008¶
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g) der Handel mit Waren aller Art sowie das Gewerbe der Han-

delsagenten; 

h) der Betrieb, die Übernahme und Vermittlung aller mit dem Ge-

sellschaftszweck in Verbindung stehenden Geschäfte. Bankge-

schäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind von der Tätig-

keit der Gesellschaft ausgeschlossen. 

 

 

§ 4. Dauer 

Die Dauer der Gesellschaft ist auf keine bestimmte Zeit be-

schränkt. 

 

 

§ 5. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. März eines jeden Jahres und en-

det mit dem letzten Kalendertag des Monates Februar des darauf-

folgenden Jahres.  

 

 

§ 6. Veröffentlichungen 

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solan-

ge auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich, im 

„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Im Übrigen erfolgen Veröffent-

lichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwenden-

den Rechtsvorschriften. 

 

§ 7. Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 103.210.249,78 (Euro einhundertdrei Millionen zweihun-

dertzehntausendzweihundertneunundvierzig 78/100). Es ist 

eingeteilt in insgesamt 14.202.040 Stück auf den Inhaber 

lautende Stammaktien mit Stimmrecht, wobei jede Aktie am 

Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt ist. 

(2) Ein Teil des Grundkapitals ist nicht durch Bareinzahlung, 

sondern durch Sacheinlagen aufgebracht. 

Gelöscht: Vom 1. Oktober 
1995 bis 29. Februar 
1996 wird ein Rumpfge-
schäftsjahr eingeschal-
tet.
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(3) Von den in der nachfolgenden Tabelle in Spalte 1 genannten 

Personen wurden die in Spalte 2 genannten Sacheinlagen ge-

leistet, für welche Aktien mit den in Spalte 3 genannten 

Nennbeträgen gewährt wurden: 

 

  1 2 3 

 Südzucker Aktienge- Einbringung der Be- 

 sellschaft Mannheim/ teiligung an der 

 Ochsenfurt  AGRANA Zucker und 

   Stärke Aktiengesell- 

   schaft S 43,352.000,- 

 

 Burgenländischer  Einbringung der Be-  

 Rübenbauernbund teiligung an der   

 registrierte Ge- AGRANA Zucker und  

 nossenschaft mit Stärke Aktiengesell- 

 beschränkter Haf- schaft nach den Be- 

 ftung  stimmungen des  

   UmgrStG  S 1,228.000,- 

 

 Steirische Rüben- Einbringung der Be- 

 bauerngenossen- teiligung an der 

 schaft regi- AGRANA Zucker und 

 strierte Genos- Stärke Aktiengesell- 

 senschaft mit be- schaft nach den Be- 

 schränkter Haf- stimmungen des Um- 

 tung  grStG S   614.000,- 

 

 Rübenbauernbund Einbringung der Be- 

 für NÖ und Wien teiligung an der 

 registrierte Ge- AGRANA Zucker und 

 nossenschaft mit Stärke Aktiengesell- 

 beschränkter Haf- schaft nach den Be- 

 tung  stimmungen des  

   UmgrStG  S 12,600.000,- 
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 STRAKOSCH KG Einbringung der Be- 

   teiligung an der 

   AGRANA Zucker und 

   Stärke Aktiengesell- 

   schaft nach den Be- 

   stimmungen des 

   UmgrStG  S 28,910.000,- 

 

 RAIFFEISENLANDES- Einbringung der 

 BANK NIEDERÖSTER- Beteiligung an der 

 REICH-WIEN regi- "Tullner Zuckerfabrik 

 strierte Genossen- Aktiengesellschaft" 

 schaft mit beschränk- und an der "Öster- 

 ter Haftung reichischen Agrar- 

   Industrie Gesell- 

   schaft m.b.H." nach 

   den Bestimmungen 

   des StruktVG S  4,034.000,- 

   Einbringung der Be- 

   teiligung an der AGRANA 

   INTERNATIONAL Aktienge- 

   sellschaft nach den 

   Bestimmungen des 

   UmgrStG S 21,500.000,- 

 

 Zuckermarkt Studien- Einbringung der Be- 

 gesellschaft m.b.H. teiligung an der 

   "Tullner Zuckerfa- 

   brik Aktiengesell- 

   schaft" und an der 

   "Sugana Zucker Ge- 

   sellschaft m.b.H." 

   nach den Bestimmun- 

   gen des StruktVG  S    500.000,- 
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 Estezet Beteiligungs- Einbringung der Be- 

 gesellschaft m.b.H. teiligung an der 

   "Tullner Zuckerfa- 

   brik Aktiengesell- 

   schaft" nach den Be- 

   stimmungen des 

   StruktVG S  2,800.000,- 

 

 Südzucker Aktienge- Einbringung der 

 sellschaft Mannheim/ Beteiligung an der 

 Ochsenfurt  AGRANA INTERNATIONAL 

   Aktiengesellschaft 

   nach den Bestimmungen 

   des UmgrStG S 43,000.000,- 

 

 Leipnik-Lundenburger Einbringung der 

 Industrie Aktienge- Beteiligung an der 

 sellschaft  AGRANA INTERNATIONAL 

   Aktiengesellschaft 

   nach den Bestimmungen 

   des UmgrStG S 10,750.000,- 

 

 RZB - Beteiligungs- Einbringung der 

 gesellschaft m.b.H. Beteiligung an der 

    AGRANA INTERNATIONAL 

   Aktiengesellschaft 

   nach den Bestimmungen 

   des UmgrStG S 10,750.000,- 

(4) Das restliche Grundkapital von EUR 90.126.378,06 (Euro 

neunzig Millionen einhundertsechsundzwanzigtausenddreihun-

dertachtundsiebzig 6/100) ist bar eingezahlt. 
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§ 8. Form und Inhalt der Aktien und anderer Urkunden: 

Globalaktien 

(1) Form und Inhalt der Aktien, der Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine sowie allfälliger Zwischenscheine werden vom 

Vorstand bestimmt. 

(2) Es können Sammelurkunden im Sinne des § 24 DepotG ausge-

stellt werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihrer Anteile sowie etwaiger Gewinnanteil- und Erneuerungs-

scheine ist ausgeschlossen.  

 

 

§ 9. Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus drei, vier oder fünf Personen. 

(2) Die Geschäftführung der Gesellschaft erfolgt durch den Vor-

stand nach der vom Aufsichtsrat zu genehmigenden Geschäfts-

ordnung welche eine Ressortverteilung zu enthalten hat. 

(3) Die Gesellschaft wird jeweils durch zwei Vorstandsmitglie-

der gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam 

mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Darüberhinaus kann 

die Gesellschaft auch durch zwei Prokuristen gemeinsam ver-

treten werden. 

 

 

§ 10. Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens 

acht von der Hauptversammlung zu wählenden Personen. 

(2) Die von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des 

Aufsichtsrats werden bis zur Beendigung jener Hauptversamm-

lung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Ge-

schäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Ge-

schäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wur-

de, nicht mitgerechnet. 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Ein-

haltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist mit eingeschrie-

Gelöscht: Die Gesell-
schaft behält sich das 
Recht vor, einzelne 
Stückaktien in Aktien-
urkunden zusammenzufas-
sen, die eine Mehrzahl 
von Aktien, und zwar 
jeweils 10 oder ein 
Vielfaches hievon an 
Stückaktien verbriefen 
(Sammelaktien). Der 
Anspruch auf Einzelver-
briefung der Aktien ist 
ausgeschlossen.¶
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benem, an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richtenden 

Brief niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat 

die Niederlegung seines Amtes als Vorsitzender des Auf-

sichtsrats (oder auch als Mitglied des Aufsichtsrats) an 

die Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 

richten. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrates vor dem Ablauf 

seiner Funktionsperiode aus dem Aufsichtsrat aus, so hat 

die Ersatzwahl in der nächsten ordentlichen Hauptversamm-

lung stattzufinden. Eine Ersatzwahl durch eine außerordent-

liche Hauptversammlung ist jedoch unverzüglich vorzunehmen, 

wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt. 

Eine Ersatzwahl für ein vor Ablauf seiner Funktionsperiode 

ausscheidendes Mitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit 

des Ausgeschiedenen. 

 

§ 11. Vorsitz im Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzen-

den und einen oder zwei Stellvertreter. Die Funktionsperiode 

dauert bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl des Vor-

sitzenden und seiner Stellvertreter zu Mitgliedern des Auf-

sichtsrats beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem 

diese Wahl stattfindet, nicht mitgerechnet. Legt der Vorsit-

zende oder einer seiner Stellvertreter während einer solchen 

Funktionsperiode seine Funktion als Vorsitzender oder Stellver-

treter des Vorsitzenden zurück, so hat der Aufsichtsrat unver-

züglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. Eine Ersatzwahl erfolgt 

für den Rest der Funktionsperiode. 
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§ 12. Geschäftsordnung; Beschlußfähigkeit; Quoren; zustimmungs-

pflichtige Gegenstände 

(1) Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. 

(2) Der Aufsichtsrat faßt Beschlüsse in Sitzungen oder, wenn 

kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht, durch schrift-

liche Stimmabgabe. 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsit-

zenden oder im Fall seiner Verhinderung durch seinen an 

Jahren ältesten nicht ebenfalls verhinderten Stellvertreter 

einberufen. Die Einberufung hat unter Einhaltung einer min-

destens achttägigen Einberufungsfrist, die Tage der Absen-

dung der Einberufung und der Sitzung nicht mitgerechnet, 

sowie unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu erfolgen. Bei 

Gefahr im Verzug können Beschlußfassung und Sitzungen auch 

ohne Einhaltung dieser Einberufungsvorschriften erfolgen, 

wenn dem kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens drei 

Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertre-

ter, anwesend sind. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann ein anderes Mitglied 

schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sit-

zung betrauen. 

(6) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im 

Falle seiner Verhinderung durch seinen an Jahren ältesten 

nicht ebenfalls verhinderten Stellvertreter geleitet. 

(7) Der Leiter der Sitzung bestimmt die Reihenfolge der Gegen-

stände der Tagesordnung und die Art der Abstimmung. 

(8) Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. 

(9) Der Aufsichtsrat kann aus seinen Mitgliedern Aufsichtsrats-

ausschüsse bilden. Ausschüsse des Aufsichtsrats müssen aus 

mindestens drei Personen bestehen. Die Bestimmungen der §§ 

11, 12, Abs 3 bis 8 und Abs 10 gelten sinngemäß auch für 

die Ausschüsse des Aufsichtsrats. 
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(10) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, 

die der Sitzungsleiter zu unterzeichnen hat. 

(11) Folgende Gegenstände bedürfen der Zustimmung des Auf-

sichtsrats: 

a) das Erwerben und das Veräußern von Beteiligungen sowie 

das Erwerben, das Veräußern, das Gründen und Stillegen 

von Unternehmen und Betrieben, soweit sie im einzelnen 

EUR 726.728,34 (Euro siebenhundertsechsundzwanzigtau-

sendsiebenhundertachtundzwanzig 34/100)  übersteigen; 

b) das Erwerben, das Veräußern und das Belasten von Lie-

genschaften, soweit sie im einzelnen EUR 726.728,34 

(Euro siebenhundertsechsundzwanzigtausendsiebenhundert-

achtundzwanzig 34/100)  übersteigen; 

c) das Errichten und das Schließen von Zweigniederlassun-

gen; 

d) Investitionen, die im einzelnen EUR 726.728,34 (Euro 

siebenhundertsechsundzwanzigtausendsiebenhundertacht-

undzwanzig 34/100) und insgesamt in einem Geschäftsjahr 

EUR 7,267.283,42 (Euro sieben Millionen zweihundert-

siebenundsechzigtausendzweihundertdreiundachtzig 

42/100) übersteigen; 

e) das Aufnehmen von Anleihen, Darlehen und Krediten, die 

im einzelnen EUR 726.728,34 (Euro siebenhundertsechs-

undzwanzigtausendsiebenhundertachtundzwanzig 34/100) 

und insgesamt in einem Geschäftsjahr EUR 7,267.283,42 

(Euro sieben Millionen zweihundertsiebenundsechzigtau-

sendzweihundertdreiundachtzig 42/100) übersteigen; 

f) das Gewähren von Darlehen und Krediten, soweit es nicht 

zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört; 

g) das Aufnehmen und Aufgeben von Geschäftszweigen und 

Produktionsarten; 

h) das Festlegen allgemeiner Grundsätze der Geschäftspoli-

tik; 
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i) das Festlegen von Grundsätzen über das Gewähren von Ge-

winn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an 

leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 Aktienge-

setz; 

j) das Erteilen der Prokura. 

(12) Die Hauptversammlung beschließt, inwieweit der Aufsichts-

rat für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält. Die Vertei-

lung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats.  

 

§ 13. Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder 

in einer österreichischen Landeshauptstadt statt. 

(3) Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ist spä-

testens am 28. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu ma-

chen. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung ist spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung be-

kannt zu machen. 

(4) Die Bekanntmachung der Einberufung hat durch Veröffentli-

chung gemäß § 6 der Satzung zu erfolgen. 

(5) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrech-

te, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen 

sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz 

bzw. soferne ausschließlich Zwischenscheine ausgegeben sind 

nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils am Ende des zehn-

ten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstich-

tag).  

(6) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis 

des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestäti-

gung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 

dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hiefür mitgeteilten Adresse zugehen muss.  

(7) Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schrift-

liche Bestätigung der Gesellschaft oder eines österreichi-

Gelöscht: Die Auf-
sichtsratsabgabe wird 
von der Gesellschaft 
getragen.
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schen öffentlichen Notars, für deren Zugang das zur Depot-

bestätigung oben ausgeführte sinngemäß gilt. Für den Inhalt 

der Bestätigung bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien 

gilt § 10a Abs. 2 AktG sinngemäß mit Ausnahme der Angabe 

der Nummer des Depots. 

(8) Soferne ausschließlich Zwischenscheine ausgegeben sind, 

sind solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

ausschließlich dann berechtigt, deren Anmeldung in Textform 

der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der 

Hauptversammlung unter der in der Einberufung hiefür mitge-

teilten Adresse zugeht.  

  

 

§ 14. Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein an Jah-

ren ältester nicht ebenfalls verhinderter Stellvertreter. 

Sind sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrat als auch 

sein(e) Stellvertreter verhindert, so leitet der zur Beur-

kundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl ei-

nes Vorsitzenden.  

(2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Versamm-

lung; er bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Ta-

gesordnung sowie die Art der Abstimmung. 

 

§ 15. Quoren in der Hauptversammlung 

(1) Jede Stammaktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der 

Hauptversammlung. 

(2) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 

30 % des Grundkapitals vertreten sind. 

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, soweit nicht zwingend das Gesetz 

eine qualifizierte Mehrheit vorsieht. 

 

 

Gelöscht: (3) Zur Teil-
nahme und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind, 
wenn Aktien oder Zwi-
schenscheine ausgegeben 
sind, jene Aktionäre 
berechtigt, die bei 
einem österreichischen 
öffentlichen Notar oder 
bei der Hauptniederlas-
sung einer inländischen 
Bank oder bei den in 
der Einberufung zur 
Hauptversammlung ge-
nannten anderen in- und 
ausländischen Kreditun-
ternehmungen ihre Akti-
en (Zwischenscheine) 
spätestens drei Tage 
vor der Hauptversamm-
lung bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung 
hinterlegen. Zwischen 
dem Tag der Veröffent-
lichung der Einberufung 
und dem letzten Tag für 
die Hinterlegung der 
Aktien (Zwischenschei-
ne) müssen mindestens 
14 Tage liegen, wobei 
der Tag der Veröffent-
lichung nicht mitge-
rechnet wird; fällt der 
letzte Tag der Frist 
auf einen Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag, 
so muß auch noch der 
folgende Werktag zur 
Hinterlegung zur Verfü-
gung stehen. Nicht als 
Werktag, sondern als 
Feiertag gelten im 
Sinne dieser Bestimmung 
auch Samstage, der 
Karfreitag sowie der 
24. und 31. Dezember.¶
(4) Die Hinterlegung 
ist auch dann ordnungs-
gemäß erfolgt, wenn 
Aktien (Zwischenschei-
ne) mit Zustimmung 
einer gemäß dieser 
Satzung bestellten 
Hinterlegungsstelle für 
diese bei anderen Kre-
ditunternehmungen bis 
zur Beendigung der 
Hauptversammlung im 
Sperrdepot gehalten 
werden.¶
(5) Die Hinterlegungs-
stellen haben die Be-
scheinigung über die 
erfolgte Hinterlegung 
spätestens einen Tag 
nach Ablauf der Hinter-
legungsfrist bei der 
Gesellschaft einzurei-
chen.¶

Gelöscht: dann hat der 
Notar die Hauptversamm-
lung zur Wahl eines 
Vorsitzenden zu leiten.
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§ 16. Jahresabschluss, Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäfts-

jahres für das vorangegangene Geschäftsjahr den um den An-

hang erweiterten Jahresabschluss, einen Lagebericht sowie 

einen Corporate-Governance-Bericht aufzustellen und den 

Mitgliedern des Aufsichtsrats vorzulegen. Der Jahresab-

schluss, der Lagebericht sowie der Corporate-Governance-

Bericht sind von sämtlichen Mitgliedern des Vorstands zu 

unterzeichnen. Dies gilt sinngemäß auch für die Vorlage und 

Prüfung des allfälligen Konzernabschlusses und des Konzern-

lageberichts. 

(2) Der Vorstand hat jährlich eine Hauptversammlung einzuberu-

fen, die in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 

stattzufinden hat (ordentliche Hauptversammlung), und ihr 

den Jahresabschluss samt Lagebericht, den Corporate Gover-

nance-Bericht, den allfällligen Konzernabschluss samt Kon-

zernlagebericht, den Vorschlag für die Gewinnverwendung und 

den vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht vorzulegen.  

 Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung hat zu 

enthalten: 

a) die Vorlage der oben bezeichneten Unterlagen und allen-
falls die Feststellung des Jahresabschlusses in den vom 

Gesetz vorgesehen Fällen, 

b) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winns, wenn im Jahresabschluss ein solcher ausgewiesen 

ist, 

c) die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats, 

d) die Wahl des Abschlussprüfers. 
(3) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns, wenn im Jahresabschluss ein solcher ausgewie-

sen ist. Bei der Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns ist die Hauptversammlung an den vom Vorstand 

mit Billigung des Aufsichtsrats festgestellten Jahresab-

schluss gebunden. Sie kann jedoch den Bilanzgewinn ganz 

Gelöscht: Rechnungsle-
gung

Gelöscht: Gewinnvertei-
lung

Gelöscht: Innerhalb der 
ersten fünf Monate 
eines Geschäftsjahrs 
hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat für das 
vergangene Geschäfts-
jahr den Jahresabschluß 
und den Geschäftsbe-
richt nach Prüfung 
durch den Aufsichtsrat 
und den Abschlußprüfer 
sowie den Vorschlag für 
die Gewinnverteilung 
vorzulegen

Gelöscht: (2) Die Haupt-
versammlung beschließt 
alljährlich in den 
ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über 
die Verteilung des 
Reingewinns, die Ent-
lastung der Mitglieder 
des Vorstands und der 
Mitglieder des Auf-
sichtsrats, die Wahl 
des Abschlußprüfers und 
in den im Gesetz vorge-
sehenen Fällen über die 
Feststellung des Jah-
resabschlusses (ordent-
liche Haupt-
versammlung).¶
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oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Die Ände-

rungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, 

hat der Vorstand vorzunehmen. 

(4) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts 

anderes beschließt, zehn Tage nach der Hauptversammlung zur 

Zahlung fällig. 

(5) Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnan-

teile der Aktionäre verfallen zugunsten der gesetzlichen 

Rücklagen der Gesellschaft. 

 

 

§ 17. Sprache 

 

(1) Depotbestätigungen werden ausschließlich in deutscher Spra-

che oder in englischer Sprache entgegengenommen. 

(2) Ebenso sind schriftliche Mitteilungen von Aktionären bzw. 

von Kreditinstituten in deutscher oder englischer Sprache 

an die Gesellschaft zu richten. 

(3) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist 

Deutsch. 

 

 

§ 18. Schlußbestimmungen 

Soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten für 

die Gesellschaft die Bestimmungen des Aktiengesetzes in der je-

weils gültigen Fassung. 

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, Satzungsänderungen, die nur 

die Fassung betreffen, zu beschließen. 

 
 

Gelöscht: Die Gewinnan-
teile der Aktionäre 
werden im Verhältnis 
der auf die Aktien 
geleisteten Einlagen 
verteilt.¶

Gelöscht: 7


